
124 

Amtsblatt 
der 

Freien Hansestadt Bremen 

2026 Verkündet am 10. Februar 2026 Nr. 22 

 

 

Berichtigung der „Richtlinien für den Betrieb von Tageseinrichtungen für 
Kinder im Land Bremen“ 

Das Amtsblatt "Richtlinien für den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder im 
Land Bremen", verkündet am 14. Januar 2026 (Brem.ABl. S. 64), ist wie folgt zu 
berichtigen: 

In Nummer 9.3 werden am Ende die folgenden zwei Absätze eingefügt: 

"Die Fenster in den pädagogisch genutzten Räumen sollen ausreichend natürliches 
Tageslicht ermöglichen. Insbesondere in den Gruppenräumen sollten diese bodentief 
sein. Die Fenster sollten so platziert bzw. gestaltet werden, dass sie den Blick nach 
draußen ermöglichen, aber gleichfalls die Privatsphäre geschützt bleibt.  

In Spiel-, Ruhe-, Sanitär- und Funktionsräumen sollten die Türen, aufgrund der 
Unfallverhütung und des Gewaltschutzes, über Lichtausschnitte verfügen." 

Bremen, 6. Februar 2026 

Der Senator für Kinder und Bildung 
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